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Ferientermine Schule Muhen 
 

Schuljahr 2023 / 2024   Beginn: 14. August 2023 

     

Herbstferien Montag 02.10.2023 Freitag 13.10.2023 

Weihnachtsferien Mittwoch 27.12.2023 Freitag 05.01.2024 

Sportferien Montag 29.01.2024 Freitag 09.02.2024 

Frühlingsferien Montag 08.04.2024 Freitag 19.04.2024 

Sommerferien Freitag 05.07.2024 Freitag 09.08.2024 

     

     

Schuljahr 2024 / 2025   Beginn: 12. August 2024 

     

Herbstferien Montag 30.09.2024 Freitag 11.10.2024 

Weihnachtsferien Montag 23.12.2024 Freitag 03.01.2025 

Sportferien Montag 27.01.2025 Freitag 07.02.2025 

Frühlingsferien Montag 07.04.2025 Ostermontag 21.04.2025 

Sommerferien Freitag 04.07.2025 Freitag 08.08.2025 

     

     

Schuljahr 2025 / 2026   Beginn: 11. August 2025 

     

Herbstferien Montag 29.09.2025 Freitag 10.10.2025 

Weihnachtsferien Montag 22.12.2025 Freitag 02.01.2026 

Sportferien Montag 26.01.2026 Freitag 06.02.2026 

Frühlingsferien Karfreitag 03.04.2026 Freitag 17.04.2026 

Sommerferien Freitag 03.07.2026 Freitag 07.08.2026 

 

Seit dem Schuljahr 2022 / 23 finden die Sportferien immer in den Kalenderwochen 5 und 6 statt. 

 

Schulfreie Tage 

 

Der Freitag vor den Sommerferien (Maienzug in Aarau und Kinderfest in Zofingen), 25./26. Dezember, 

1./2. Januar, Karfreitag, Ostermontag, Nachmittag des 1. Mai, Auffahrt, Freitag nach Auffahrt und 

Pfingstmontag sind schulfreie Tage. 

 

Im Schuljahr 2023/24 haben die Schüler:innen der Schule Muhen zusätzlich am Montag, 04.09.2023 

nach dem Jugendfest schulfrei. 

 

Urlaube von Schüler:innen - freier Schulhalbtag 

 

Gemäss §38 Abs. 1 Schulgesetz haben die Eltern die Möglichkeit, ihr Kind für einen Halbtag pro Quartal 

aus dem Unterricht zu nehmen. Die pro Schuljahr anfallenden freien Schulhalbtage dürfen 

zusammengefasst bezogen werden (§16 Abs. 1 lit. a Verordnung Volksschule). 

 

Alle Urlaube müssen mindestens zwei Tage vorher an alle betroffenen Lehrpersonen per KLAPP 

gemeldet werden (§16 Abs. 2 Verordnung Volksschule). Nichtbezogene Urlaube verfallen. 


